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12 HSOG – Inhalt, § 1

§ 98a Legitimations- und Kennzeich-
nungspflicht

§ 99 Hilfspolizeibeamtinnen und
Hilfspolizeibeamte

VIERTER ABSCHNITT
Örtliche Zuständigkeit

§ 100 Zuständigkeit der Gefahrenab-
wehrbehörden

§ 101 Zuständigkeit der Polizeibehör-
den

§ 102 Amtshandlungen von Dienst-
kräften der Polizei anderer Län-
der und von Polizeivollzugsbe-
amtinnen und Polizeivollzugsbe-
amten des Bundes

§ 103 Amtshandlungen von Dienst-
kräften der Polizei außerhalb
des Zuständigkeitsbereichs des
Landes Hessen

DRITTER TEIL
Kosten

§ 104 Begriff der Kosten

ERSTER TEIL
Aufgaben und Befugnisse

ERSTER ABSCHNITT

Aufgaben und allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgaben der Gefahrenabwehr- und der Polizeibehörden

(1) Die Gefahrenabwehrbehörden (Verwaltungsbehörden, Ordnungs-
behörden) und die Polizeibehörden haben die gemeinsame Aufgabe der
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Ge-
fahrenabwehr), soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Sie haben
im Rahmen dieser Aufgabe auch die erforderlichen Vorbereitungen für
die Hilfeleistung in Gefahrenfällen zu treffen.

(2) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden haben ferner die
ihnen durch andere Rechtsvorschriften zugewiesenen weiteren Aufgaben
zu erfüllen.

(3) Der Schutz privater Rechte obliegt den Gefahrenabwehr- und den
Polizeibehörden nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher
Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne gefahrenabwehr-
behördliche oder polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts verei-
telt oder wesentlich erschwert werden würde.

(4) Die Polizeibehörden haben auch zu erwartende Straftaten zu ver-
hüten sowie für die Verfolgung künftiger Straftaten vorzusorgen (vor-
beugende Bekämpfung von Straftaten).
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§ 105 Kosten der Behörden der allge-
meinen Verwaltung

§ 106 Kosten der allgemeinen Ord-
nungsbehörden

§ 107 Kosten der Sonderordnungsbe-
hörden

§ 108 Kosten der Polizeibehörden, Be-
reitstellungs- und Duldungs-
pflichten

§ 109 Einnahmen

VIERTER TEIL
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 110 Versorgungslasten, Wohnungs-
fürsorgemaßnahmen

§ 111 Übergangsvorschriften
§ 112 Änderung von Rechtsvorschrif-

ten
§ 113 Aufhebung und Fortgeltung von

Rechtsvorschriften
§ 114 Ausführungsvorschriften
§ 115 Inkrafttreten, Außerkrafttreten



13HSOG – §§ 2, 3

(5) Die Polizeibehörden leisten anderen Behörden Vollzugshilfe
(§§ 44 bis 46).

(6) Alle Behörden haben bei der Gefahrenabwehr zusammenzuarbei-
ten. Insbesondere haben sie sich unverzüglich gegenseitig über Vorgänge,
deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung der anderen Behörde bedeut-
sam erscheint, zu unterrichten. Die Gefahrenabwehrbehörden und die
Polizeibehörden sollen im Rahmen der Gefahrenabwehr gemeinsame Ar-
beitsgruppen (Kriminalpräventionsräte) bilden; diese sollen auch Perso-
nen und Institutionen aus unterschiedlichen Bereichen und Aufgabenfel-
dern, die zur Kriminalprävention beitragen können, aufnehmen. Die
Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten (§§ 12 bis 29a)
bleiben unberührt.

(7) Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung der Gefahrenabwehr-
und der Polizeibehörden kommen der Kriminalprävention, der Demo-
kratieförderung, der Extremismusprävention und der Stärkung des Si-
cherheitsgefühls der Bevölkerung besondere Bedeutung zu.

§ 2 Aufgabenabgrenzung

Die Ordnungsbehörden (allgemeine Ordnungsbehörden, Sonderord-
nungsbehörden) und die Polizeibehörden werden in Erfüllung der Auf-
gaben der Gefahrenabwehr außer in den Fällen des § 1 Abs. 1 Satz 2 nur
tätig, soweit die Abwehr der Gefahr durch andere Behörden, die Aufga-
ben der Gefahrenabwehr zu erfüllen haben, nicht oder nicht rechtzeitig
möglich erscheint. Die sonstigen Aufgaben der Gefahrenabwehr sind all-
gemeine Verwaltungsaufgaben. Sie sind von den Landkreisen und Ge-
meinden zu erfüllen, soweit nicht die Zuständigkeit einer Behörde der
Landesverwaltung durch Rechtsvorschrift begründet ist.

§ 3 Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung bei der Erfül-
lung von Aufgaben der Gefahrenabwehr und weiterer Aufgaben nach
§ 1. Vorschriften des Bundes- oder des Landesrechts, in denen die Gefah-
renabwehr und die weiteren Aufgaben besonders geregelt sind, gehen
diesem Gesetz vor. Soweit die besonderen Rechtsvorschriften keine ab-
schließenden Regelungen enthalten, ist dieses Gesetz ergänzend anzu-
wenden.

(2) Bei der Gefahrenabwehr sowie bei der Erforschung und Verfol-
gung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind die Vorschriften des
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004
(BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend an-
zuwenden.

(3) Bei der Erforschung und Verfolgung von Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten sind die Vorschriften der §§ 55 bis 62 über die Art
und Weise der Anwendung unmittelbaren Zwanges anzuwenden, soweit
die Strafprozessordnung keine abschließenden Regelungen enthält.
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14 HSOG – §§ 3–6

(4) Soweit dieses Gesetz keine abschließenden Regelungen enthält, ist
auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Gefahrenab-
wehr- und die Polizeibehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach die-
sem Gesetz ergänzend das Hessische Datenschutz- und Informationsfrei-
heitsgesetz in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit das Recht der Euro-
päischen Union, insbesondere die Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314
S. 72) in der jeweils geltenden Fassung, unmittelbar gilt.

§ 4 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen haben die
Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden diejenigen Maßnahmen zu
treffen, die die einzelne Person und die Allgemeinheit voraussichtlich am
wenigsten beeinträchtigen.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem
erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht
ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann.

§ 5 Ermessen, Wahl der Mittel

(1) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden treffen ihre Maß-
nahmen nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so
genügt es, wenn eines davon bestimmt wird. Der betroffenen Person ist
auf Antrag zu gestatten, ein anderes, ebenso wirksames Mittel anzuwen-
den, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird.

§ 6 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen
diese Person zu richten.

(2) Ist die Person noch nicht vierzehn Jahre alt, so können die Maß-
nahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die zur Aufsicht über
sie verpflichtet ist. Ist für die Person eine Betreuerin oder ein Betreuer
bestellt, so können die Maßnahmen auch gegen die Betreuerin oder den
Betreuer im Rahmen des jeweiligen Aufgabenkreises gerichtet werden.

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die
Gefahr in Ausführung der Verrichtung, so können Maßnahmen auch ge-
gen diejenige Person gerichtet werden, die die andere Person zu der Ver-
richtung bestellt hat.

Jobname: Z0000L 0001 11-03-26 15:56:34 PGPL: Dynamically-Created
0005_2060-1_08_b.xml / FMTS: 2017-06-06

9-116 OUTPUT (22)



15HSOG – §§ 7–9

§ 7 Verantwortlichkeit für den Zustand von Tieren und Sachen

(1) Geht von einem Tier oder einer Sache eine Gefahr aus, so sind
die Maßnahmen gegen die Inhaberin oder den Inhaber der tatsächlichen
Gewalt zu richten. Die nachfolgenden für Sachen geltenden Vorschriften
sind auch auf Tiere anzuwenden.

(2) Maßnahmen können auch gegen die Eigentümerin oder den Ei-
gentümer oder eine andere berechtigte Person gerichtet werden. Dies gilt
nicht, wenn die Inhaberin oder der Inhaber der tatsächlichen Gewalt
diese ohne den Willen der Eigentümerin oder des Eigentümers oder der
berechtigten Person ausübt.

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die
Maßnahmen gegen diejenige Person gerichtet werden, die das Eigentum
an der Sache aufgegeben hat.

§ 8 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme

(1) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können eine Maß-
nahme selbst oder durch eine beauftragte dritte Person unmittelbar aus-
führen, wenn der Zweck der Maßnahme durch Inanspruchnahme der
nach den §§ 6 oder 7 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig er-
reicht werden kann. Die von der Maßnahme betroffene Person ist unver-
züglich zu unterrichten.

(2) Entstehen den Gefahrenabwehr- oder den Polizeibehörden durch
die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme Kosten, so sind die nach
den §§ 6 oder 7 Verantwortlichen zum Ersatz verpflichtet. Mehrere Ver-
antwortliche haften gesamtschuldnerisch. Soweit Sachen in Verwahrung
genommen werden, gelten die §§ 41 bis 43 entsprechend. Die Kosten
können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden.

§ 9 Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen

(1) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können Maßnah-
men gegen andere Personen als die nach den §§ 6 oder 7 Verantwortli-
chen richten, wenn
1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,
2. Maßnahmen gegen die nach §§ 6 oder 7 Verantwortlichen nicht oder

nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen,
3. die Gefahrenabwehr- oder die Polizeibehörden die Gefahr nicht

oder nicht rechtzeitig selbst oder durch beauftragte Dritte abwehren
und

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verlet-
zung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden kön-
nen.

(2) Die Maßnahmen nach Abs. 1 dürfen nur aufrechterhalten werden,
solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist.
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16 HSOG – §§ 10–12

§ 10 Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf
Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes, Art. 3 der Verfassung des Landes Hessen),
Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, Art. 5 der
Verfassung des Landes Hessen),
Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 14 Abs. 1
der Verfassung des Landes Hessen),
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 Abs. 1 des Grundgeset-
zes, Art. 12 der Verfassung des Landes Hessen),
Freizügigkeit (Art. 11 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 6 der Verfassung
des Landes Hessen),
informationelle Selbstbestimmung und Gewährleistung der Vertrau-
lichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme (Art. 12a der
Verfassung des Landes Hessen),
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 8 der
Verfassung des Landes Hessen),
Eigentumsgarantie (Art. 45 Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen)

eingeschränkt werden.

ZWEITER ABSCHNITT

Befugnisse

§ 11 Allgemeine Befugnisse

Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können die erforderli-
chen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit
nicht die folgenden Vorschriften die Befugnisse der Gefahrenabwehr-
und der Polizeibehörden besonders regeln.

§ 12 Befragung und Auskunftspflicht

(1) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können eine Per-
son befragen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtferti-
gen, dass die Person sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Sach-
verhalts in einer bestimmten gefahrenabwehrbehördlichen oder polizei-
lichen Angelegenheit machen kann. Im Fall der Abwehr einer Gefahr
kann sie zum Zwecke der Befragung angehalten werden.

(2) Eine Auskunftspflicht besteht für die in den §§ 6 und 7 genannten
Personen sowie, unter den Voraussetzungen der §§ 9 oder 13 Abs. 2 Nr. 1
bis 3, für die dort jeweils genannten Personen. Unter den in den §§ 52
bis 55 der Strafprozessordnung genannten Voraussetzungen ist eine be-
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17HSOG – § 12a

troffene Person, die nicht für die Gefahr verantwortlich ist, zur Verwei-
gerung der Auskunft berechtigt. Außer für Rechtsanwälte und in den
Fällen des § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5, auch in Verbindung mit
§ 53a, der Strafprozessordnung gilt dies nicht, wenn die Auskunft für
die Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person er-
forderlich ist. Auskünfte, die gemäß Satz 3 erlangt wurden, dürfen nur
zu Zwecken der Gefahrenabwehr nach § 1 Abs. 1 und 4 verwendet wer-
den. Die betroffene Person ist über ihr Recht zur Verweigerung der Aus-
kunft zu belehren.

(3) Werden bei der Befragung personenbezogene Daten erhoben, sind
die nachfolgenden Vorschriften über die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten anzuwenden.

(4) § 136a der Strafprozessordnung gilt entsprechend.

§ 12a Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Berufsgeheimnisträger

(1) Maßnahmen nach § 14 Abs. 6 Satz 3, § 15 Abs. 2 und 4, § 15a
Abs. 1, 2, 2a und 3, § 15b Abs. 1, § 15c Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 2 sowie
§ 17 Abs. 1, die sich gegen eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 oder Nr. 4
der Strafprozessordnung genannte Person richten und voraussichtlich
Erkenntnisse erbringen würden, über die diese Person das Zeugnis ver-
weigern dürfte, sind unzulässig. Dennoch erlangte Erkenntnisse dürfen
nicht verwertet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu
löschen. Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist zu dokumentie-
ren. Satz 2 bis 4 gelten entsprechend, wenn durch eine Maßnahme, die
sich nicht gegen eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 oder Nr. 4 der Straf-
prozessordnung genannte Person richtet, von einer dort genannten Per-
son Erkenntnisse erlangt werden, über die sie das Zeugnis verweigern
dürfte. Für Personen nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der Strafprozessord-
nung gelten Satz 1 bis 5 nur, soweit es sich um Rechtsanwälte oder Kam-
merrechtsbeistände handelt.

(2) Soweit durch eine Maßnahme nach Abs. 1 Satz 1 eine in § 53
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 3a, 3b oder 5 der Strafprozessordnung genannte Per-
son betroffen wäre und dadurch voraussichtlich Erkenntnisse erlangt
würden, über die diese Person das Zeugnis verweigern dürfte, ist dies
im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit unter Würdigung des
öffentlichen Interesses an den von dieser Person wahrgenommenen Auf-
gaben und des Interesses an der Geheimhaltung der dieser Person anver-
trauten oder bekannt gewordenen Tatsachen besonders zu berücksichti-
gen. Von einem Überwiegen des Interesses an der Datenerhebung ist in
der Regel nicht auszugehen, wenn die Maßnahme nicht der Abwehr einer
unmittelbar bevorstehenden Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit
dient. Soweit hiernach geboten, ist die Maßnahme zu unterlassen oder,
soweit dies nach der Art der Maßnahme möglich ist, zu beschränken. Für
Personen nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der Strafprozessordnung gelten
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18 HSOG – §§ 12a, 13

Satz 1 und 2 nur, soweit es sich nicht um Rechtsanwälte oder Kammer-
rechtsbeistände handelt.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, soweit die in § 53a der Straf-
prozessordnung Genannten das Zeugnis verweigern dürften.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten nicht, sofern Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person die Gefahr ver-
ursacht hat.

§ 13 Erhebung personenbezogener Daten

(1) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können personen-
bezogene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben erheben, wenn

1. die Person in Kenntnis des Zwecks der Erhebung in diese nach
Abs. 9 eingewilligt hat oder tatsächliche Anhaltspunkte die An-
nahme rechtfertigen, dass dies im Interesse der Person liegt und sie
in Kenntnis des Zwecks einwilligen würde,

2. die Daten allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden kön-
nen oder die betroffene Person die Daten offensichtlich öffentlich
gemacht hat,

3. es zur Abwehr einer Gefahr, zur Erfüllung der ihnen durch andere
Rechtsvorschriften zugewiesenen weiteren Aufgaben (§ 1 Abs. 2)
oder zum Schutz privater Rechte (§ 1 Abs. 3) erforderlich ist, auch
über andere als die in den §§ 6 und 7 genannten Personen, oder

4. eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt.

(2) Die Polizeibehörden können personenbezogene Daten ferner zu
folgenden Kategorien betroffener Personen erheben:
1. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass

die Person Straftaten mit erheblicher Bedeutung begehen wird,
2. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass

die Person mit einer in Nr. 1 genannten Person nicht nur in einem
flüchtigen oder zufälligen Kontakt, sondern in einer Weise in Ver-
bindung steht oder treten wird, die die Erhebung ihrer personenbe-
zogenen Daten zur Verhütung von Straftaten mit erheblicher Bedeu-
tung erfordert, weil Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
a) die Person von der Planung oder Vorbereitung dieser Straftaten

oder der Verwertung der Tatvorteile Kenntnis hat oder daran
mitwirkt oder

b) eine in Nr. 1 genannte Person sich dieser Person zur Begehung
dieser Straftaten bedienen könnte oder wird,

3. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass
die Person als Zeugin oder Zeuge, Hinweisgeberin oder Hinweisge-
ber oder sonstige Auskunftsperson in Betracht kommt, die die Erhe-
bung ihrer personenbezogenen Daten zur Verhütung von Straftaten
mit erheblicher Bedeutung erfordert,
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19HSOG – § 13

4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass
die Person Opfer einer Straftat mit erheblicher Bedeutung werden
könnte,

5. wenn die Person sich im räumlichen Umfeld einer Person aufhält,
die in besonderem Maße als gefährdet erscheint, und tatsächliche
Anhaltspunkte die Maßnahme zum Schutz der gefährdeten Person
rechtfertigen, oder

6. wenn dies zur Leistung von Vollzugshilfe nach den §§ 44 bis 46 er-
forderlich ist.

(3) Straftaten mit erheblicher Bedeutung im Sinne dieses Gesetzes
sind
1. Verbrechen und
2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet sind, den

Rechtsfrieden besonders zu stören, soweit sie
a) sich gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder bedeu-

tende Sach- oder Vermögenswerte richten,
b) auf den Gebieten des unerlaubten Waffen- oder Betäubungsmit-

telverkehrs, der Geld- und Wertzeichenfälschung, des Staats-
schutzes (§§ 74a und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes) oder
nach den §§ 86a, 126, 130, 130a des Strafgesetzbuchs begangen
werden oder

c) gewerbs-, gewohnheits-, serien- oder bandenmäßig oder sonst
organisiert begangen werden.

Terroristische Straftaten im Sinne dieses Gesetzes sind Straftaten, die
in § 129a Abs. 1 und 2 des Strafgesetzbuchs bezeichnet und dazu be-
stimmt sind,
1. die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern,
2. eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit

Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder
3. die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozia-

len Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Orga-
nisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen,

und durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat
oder eine internationale Organisation erheblich schädigen können.

(4) Die Erhebungsbefugnisse aus den §§ 14 bis 19 bleiben unberührt.
(5) Die Erhebung nicht gefahren- oder tatbezogener persönlicher

Merkmale ist nur insoweit zulässig, als dies für Identifizierungszwecke
oder zum Schutz der Person oder der Bediensteten der Gefahrenabwehr-
und der Polizeibehörden erforderlich ist. Soweit es sich bei der Erhebung
nach Satz 1 um eine Erhebung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten im Sinne des § 41 Nr. 15 des Hessischen Datenschutz- und
Informationsfreiheitsgesetzes handelt, muss dies unbedingt erforderlich
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20 HSOG – §§ 13, 13a

sein. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten für andere Zwe-
cke ohne Zustimmung der betroffenen Person ist unzulässig.

(6) Im Anwendungsbereich des § 40 des Hessischen Datenschutz- und
Informationsfreiheitsgesetzes sind personenbezogene Daten, ausgenom-
men in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 2, grundsätzlich bei der betroffe-
nen Person zu erheben. Ohne ihre Mitwirkung können sie von anderen
Behörden oder öffentlichen Stellen oder von Dritten beschafft werden,
wenn sonst die Erfüllung gefahrenabwehrbehördlicher oder polizeilicher
Aufgaben gefährdet oder erheblich erschwert würde; besondere gesetzli-
che Übermittlungsregelungen bleiben unberührt.

(7) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich offen zu erheben.
Eine Datenerhebung, die nicht als gefahrenabwehrbehördliche oder po-
lizeiliche Maßnahme erkennbar sein soll (verdeckte Datenerhebung), ist
nur soweit zulässig, als auf andere Weise die Erfüllung gefahrenabwehr-
behördlicher oder polizeilicher Aufgaben erheblich gefährdet würde
oder wenn anzunehmen ist, dass dies dem überwiegenden Interesse der
betroffenen Person entspricht.

(8) Werden die personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person
oder Dritten erhoben, sind diese auf die Freiwilligkeit der Auskunft oder
auf eine bestehende Auskunftspflicht hinzuweisen. Der Hinweis kann im
Einzelfall unterbleiben, wenn er die Erfüllung der gefahrenabwehrbe-
hördlichen oder polizeilichen Aufgaben gefährden oder erheblich er-
schweren würde.

(9) Die Erhebung personenbezogener Daten nach Abs. 1 Nr. 1 ist un-
ter Beachtung des § 46 des Hessischen Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes unbeschadet spezieller Rechtsvorschriften nur dann zu-
lässig, wenn die betroffene Person eine echte Wahlfreiheit hat und nicht
aufgefordert oder angewiesen wird, einer rechtlichen Verpflichtung
nachzukommen; die betroffene Person ist auf die Freiwilligkeit hinzu-
weisen. Werden personenbezogene Daten nach Abs. 1 Nr. 1 für die Zwe-
cke außerhalb des § 40 des Hessischen Datenschutz- und Informations-
freiheitsgesetzes nach den Voraussetzungen des Satz 1 erhoben, findet
die Verordnung (EU) Nr. 2016/679, insbesondere Art. 6 Abs. 1 Buchst. a,
Art. 7, Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 2016/679, Anwen-
dung.

§ 13a Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Schutz staatlicher
Einrichtungen und Veranstaltungen

(1) Soweit das Hessische Sicherheitsüberprüfungs- und Verschlusssa-
chengesetz oder ein anderes Gesetz keine Sicherheitsüberprüfung vor-
sieht, können die Polizeibehörden Personen einer Zuverlässigkeitsüber-
prüfung unterziehen, die

1. eine Tätigkeit als Bedienstete anstreben
a) in einer Behörde mit Vollzugsaufgaben,
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21HSOG – § 13a

b) in einer anderen öffentlichen Stelle, bei der sie regelmäßig Zu-
griff auf Personalaktendaten von Bediensteten haben, die bei ei-
ner Behörde mit Vollzugsaufgaben verwendet werden, oder

c) in besonders gefährdeten Liegenschaften öffentlicher Stellen,
2. selbstständige Dienstleistungen zur Unterstützung von Vollzugsauf-

gaben erbringen wollen,
3. unbegleiteten Zutritt zu Liegenschaften von Behörden mit Vollzugs-

aufgaben oder Liegenschaften öffentlicher Stellen, die besonders ge-
fährdet sind, erhalten sollen, ohne den in Nr. 1 und 2 genannten Per-
sonengruppen anzugehören,

4. Zugang zu Vergabe- und Vertragsunterlagen haben, aus denen sich
sicherheitsrelevante Funktionszusammenhänge, insbesondere aus
baulichen und betrieblichen Anforderungen für Liegenschaften der
Polizei oder der Justiz ergeben,

5. die Zulassung zum Besuch von Gefangenen oder Untergebrachten
in einer Justizvollzugseinrichtung begehren oder

6. beratend oder unterstützend für eine Behörde oder öffentliche Stelle
tätig sein sollen und dies im begründeten Einzelfall erforderlich ist;
mit Ausnahme von anlass- und einzelfallbezogenen Zuverlässig-
keitsüberprüfungen gilt dies im Bereich der Extremismusprävention
einmalig für den Beginn der staatlich geförderten Tätigkeit sowie
nicht für Einrichtungen der Weiterbildung nach § 1 Abs. 1 oder 2
des Hessischen Weiterbildungsgesetzes vom 25. August 2001
(GVBl. I S. 370) in der jeweils geltenden Fassung, einen anerkannten
Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch oder Träger der außerschulischen Jugendbildung nach § 36
des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs vom 18. De-
zember 2006 (GVBl. I S. 698) in der jeweils geltenden Fassung.

Eine Zuverlässigkeitsüberprüfung kann ferner durchgeführt werden bei
Personen, für die ein privilegierter Zutritt zu einer Veranstaltung einer
Behörde oder öffentlichen Stelle beantragt wird.

(2) Die Polizeibehörde kann die Identität der Person feststellen, deren
Zuverlässigkeit überprüft werden soll, und zu diesem Zweck von ihr vor-
gelegte Ausweisdokumente kopieren oder Kopien von Ausweisdokumen-
ten anfordern. Die Überprüfung erfolgt mit Einwilligung der betroffenen
Person anhand von Datenbeständen der Polizeien des Bundes und der
Länder, im Fall von Erkenntnissen über Strafverfahren auch der Justiz-
behörden und Gerichte sowie, soweit im Einzelfall erforderlich, des Lan-
desamts für Verfassungsschutz. Im Fall des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a
ist eine Überprüfung der betroffenen Personen anhand von Datenbe-
ständen des Landesamts für Verfassungsschutz regelmäßig erforderlich.
Für die Einwilligung gilt § 46 des Hessischen Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsgesetzes. Der betroffenen Person ist zudem mitzuteilen,
wo sie weitere Auskünfte zu dem Verfahren erhalten kann und dass sie
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